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Einzelraumfeuerungen bis 70 kWFWL1 für feste Brennstoffe 

1 ORIENTIERUNG 

1.1 GEMEINSAMES VERSTÄNDNIS DER FACHSTELLEN 

Bei Einzelraumfeuerungen2 sind übermässige Emissionen in der Regel vermeidbar, wenn richtig angefeuert wird, 

nur erlaubte und ausreichend trockene Brennstoffe in der richtigen Stückigkeit eingesetzt, sowie optimale 

Betriebsbedingungen eingehalten werden. Zudem müssen die Vorgaben der BAFU-Empfehlungen Mindesthöhe 

von Kaminen über Dach eingehalten werden. 

1.2 GELTUNGSBEREICH 

Das Vollzugsblatt gilt für folgende Holzfeuerungen: 

 Raumheizer  

 Herde 

 Speicheröfen (ortsfeste Kachelöfen, Specksteinöfen und dergleichen) 

 Kamineinsätze und offene Kamine 

 Hydraulisch eingebundene Einzelraumfeuerungen 

 

Messpflichtige Holzfeuerungen sind in den Vollzugshilfen Nr. 31n „Holzheizkessel und Restholzfeuerungen bis 

70 kWFWL“ sowie Nr. 31p „Holzfeuerungen über 70 kWFWL“ geregelt. 

Grundsätzlich können aus dieser Vollzugshilfe keine Rechtsansprüche abgeleitet werden. Die Vollzugsbehörden 

können abweichende Massnahmen festlegen, wie beispielsweise Grenzwert-Verschärfungen. 

1.3 RECHTLICHE UND TECHNISCHE GRUNDLAGEN 

 Luftreinhalte-Verordnung (LRV) 

 Energieeffizienzverordnung (EnEV) 

 Messempfehlung Feuerungen, BAFU 2018 

 Kantonale Bestimmungen (Massnahmenpläne, Energiegesetze) 

  

                                                                 
1 FWL = Feuerungswärmeleistung 

2 Der Begriff „Einzelraumfeuerung“ bezeichnet ein Raumheizgerät, das Wärme entweder durch direkte Wärmeübertragung 

oder durch direkte Wärmeübertragung in Verbindung mit der Wärmeübertragung auf ein flüssiges Medium abgibt 

(hydraulische Einbindung), um innerhalb eines geschlossenen Raumes, in dem sich die Anlage befindet, ein bestimmtes 

Temperaturniveau zu gewährleisten, wobei die Wärme auch an andere Räume abgegeben werden kann. Der Begriff 

Einzelraumfeuerung versteht sich in Abgrenzung zu Heizkesseln, welche für die Beheizung von zentralen Heizungsanlagen 

bestimmt sind und nicht dazu dienen, den Raum zu beheizen, in dem sie stehen. 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/luft/publikationen-studien/publikationen/mindesthoehe-von-kaminen-ueber-dach.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/luft/publikationen-studien/publikationen/mindesthoehe-von-kaminen-ueber-dach.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19850321/index.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/765/de
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/luft/uv-umwelt-vollzug/emissionsmessungbeifeuerungenfueroelgasundholz.pdf.download.pdf/emissionsmessungbeifeuerungenfueroelgasundholz.pdf
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1.4 NACHWEIS DER KONFORMITÄT 

Einzelraumfeuerungen müssen beim Inverkehrbringen gemäss Artikel 7 und Anhang 1.19 der EnEV über eine 

Konformitätserklärung verfügen. Diese bestätigt, dass die Ökodesign-Anforderungen nach Artikel 3 und 

Anhang II der Verordnung (EU) 2015/1185 erfüllt sind. Das bedeutet insbesondere die Einhaltung der dort in 

Anhang II genannten Anforderungen an die Energieeffizienz und die Grenzwerte für Staub, CO, VOC und NOx. 

Die Emissionswerte selbst müssen in der Konformitätserklärung allerdings nicht aufgeführt sein.  

Weitere Informationen können den Tabellen 6, 9 und 11 in den "Informationen zum Inverkehrbringen und 

zum Betrieb von Öl-, Gas- und Holzfeuerungen" des BAFU entnommen werden.  

Neue Einzelraumfeuerungen, namentlich auch Einzelstücke, dürfen nur betrieben werden, wenn 

mindestens eine der folgenden Anforderungen erfüllt ist: 

Bei serienmässig hergestellten Feuerungen (nach EN 12815, EN 13229, EN 13240, EN 14785, EN 15250): 

a) eine Konformitätserklärung vorliegt; oder 

b) mit einer Abnahmemessung vor Ort die Einhaltung der vorsorglichen Emissionsgrenzwerte nach 

Anhang 3 Ziffer 522 LRV nachgewiesen bzw. dokumentiert werden kann. 

Bei handwerklich hergestellten Feuerungen (Kachelöfen, historische Zimmeröfen sowie alle übrigen 

handwerklich hergestellten „Einzelstücke“): 

a) die Anlage nach einem anerkannten Berechnungsverfahren, insbesondere dem Kachelofenberech-

nungsprogramm von feusuisse, geplant und gebaut wurde (siehe Hinweis 1); oder 

b) schützenswerte historische Zimmeröfen bis zu einem Volumen von 0,4 m3 und handwerklich her-

gestellte Kochherde, wenn sie nach den anerkannten Regeln der Feuerungstechnik gebaut wurden 

(feusuisse, siehe Hinweis 1); oder 

c) die Anlage mit einem Staubabscheidesystem nach dem Stand der Technik ausgerüstet ist, welches 

die Konzentration der Feststoffe im Abgas um mindestens 60 % vermindert; oder 

d) mit einer Abnahmemessung vor Ort die Einhaltung der vorsorglichen Emissionsgrenzwerte nach 

Anhang 3 Ziffer 522 LRV nachgewiesen bzw. dokumentiert werden kann. 

Hinweis 1: 

Die Bewertungsstelle von feusuisse überprüft die Anforderungen für berechnete Speicheröfen, historische 

Tragöfen und historische Herde. Sind die Vorgaben eingehalten, vergibt feusuisse für diese Anlagen 

Geräteschilder. Dies vereinfacht den Vollzug. Bei Feuerungen mit einem feusuisse-Geräteschild können die 

Vollzugsbeauftragten davon ausgehen, dass die LRV-Vorgaben bezüglich Betrieb erfüllt sind und keine 

Abnahmemessung nötig ist (Formulare und Kriterienkataloge im Downloadbereich von feusuisse). 

Hinweis 2: 

Heizkessel (nach EN 303-5) bis 500 kWNWL dürfen nach Artikel 7 und Anhang 1.20 der EnEV nur in Verkehr 

gebracht werden, wenn sie über einen Nachweis verfügen, dass ihre Konformität mit den Anforderungen 

nach EnEV erfüllt ist. Dieser Nachweis wird mit einer Konformitätserklärung erbracht. Für weitere 

Informationen zu Heizkesseln siehe die Vollzugshilfen Nr. 31n „Holzheizkessel und Restholzfeuerungen bis 70 

kW“ bzw. Nr. 31p "Holzfeuerungen über 70 kW". 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A02015R1185-20170109
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/luft/fachinfo-daten/Information_Inverkehrbringen_Feuerungen.pdf.download.pdf/informationen-inverkehrbringen-und-betrieb-feuerungen.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/luft/fachinfo-daten/Information_Inverkehrbringen_Feuerungen.pdf.download.pdf/informationen-inverkehrbringen-und-betrieb-feuerungen.pdf
https://www.feusuisse.ch/verband-downloads
https://cerclair.ch/assets/pdf/31n-2019-05-D-Holzheizkessel-und-Restholzfeuerungen-bis-70kW.pdf
https://cerclair.ch/assets/pdf/31n-2019-05-D-Holzheizkessel-und-Restholzfeuerungen-bis-70kW.pdf
https://cerclair.ch/assets/pdf/31p-2020-10-D-Holzfeuerungen_%C3%BCber_70kW.pdf
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1.5 EMISSIONS-BEGRENZUNGEN  

 Feinstaub 

mg/m3 

CO 

mg/m3 

Zentralheizungs- und Einzelherde   100 4000  

Einzelraumfeuerungen (auch Pellet) 100 2500  

Die Grenzwerte gelten bezogen auf einen Sauerstoffgehalt im Abgas von 13% Vol O2. 

Holzqualität: 

In Einzelraumfeuerungen für stückiges Holz darf nur Holz gemäss Anhang 5 Ziff. 31 Abs. 1 lit. a und d Ziff. 1 LRV 

verbrannt werden. Dazu gehören naturbelassenes stückiges Holz einschliesslich anhaftender Rinde, insbeson-

dere Scheitholz, Holzbriketts, Reisig und Zapfen sowie unbenutzte, durch ausschliesslich mechanische Bearbei-

tung entstandene Abschnitte aus Massivholz und unbehandeltes Altholz in Form von Zaunpfählen, Bohnenstan-

gen und weiteren Gegenständen aus Massivholz, die im Garten oder in der Landwirtschaft eingesetzt wurden. 

Rinden- und Kohlebriketts dürfen nur in dafür zugelassenen Feuerungen verbrannt werden. In der Praxis führen 

diese Brennstoffe oftmals zu lästigen Immissionen (Geruch). Es wird empfohlen, auf diese Brennstoffe zu ver-

zichten. 

Holzbriketts, die als naturbelassenes Holz gelten, müssen die Anforderungen nach Anhang 5 Ziffer 32 LRV 

einhalten, d. h. sie müssen den Eigenschaftsklassen A1 oder A2 der Norm EN 17225-3 entsprechen. 

 

Feuchtigkeit: 

Für Stückholz gilt ein maximaler Wassergehalt (M) von 20 %3. 

 

Kochherde: 

Holzkochherde sind primär für den Kochbetrieb konzipiert. Sie dürfen nicht durch die Drosselung der Verbren-

nungsluft als Dauerbrandfeuerung für Heizzwecke zweckentfremdet werden. 

 

                                                                 
3  M = 20 % aufgrund von Angaben zum Feuchtigkeitsgehalt von verwendeten Brennstoffen im Handbuch VK1 (Ausbildung 

visuelle Holzfeuerungskontrolle) und bei Prüfstandsmessungen. Der Wassergehalt (M) darf nicht mit der Holzfeuchte (u) 

verwechselt werden. Elektronische Widerstandsmessgeräte für die Messung bei Stückholz zeigen in der Regel diesen Wert 

(u) an. Die Anleitung zur Messung der Holzfeuchte ist im Handbuch VK1 unter Ziffer 2.4 beschrieben. 
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2 VOLLZUG 

Einzelraumfeuerungen für feste Brennstoffe sind nicht messpflichtig, sie sind jedoch kontrollpflichtig. Die Behör-

den oder die von den Behörden beauftragten Dritten kontrollieren insbesondere die Verbrennungsrückstände 

und den Zustand der Anlage. Sie informiert dabei erstmalig auch über die sachgerechte Bedienung der Anlage 

sowie über die Verwendung und Lagerung von Brennstoffen. 

2.1 DURCHFÜHRUNG DER KONTROLLEN  

 Durch die Abnahmekontrolle wird sichergestellt, dass neu installierte Einzelraumfeuerungen die luft-

hygienischen Voraussetzungen für den Betrieb erfüllen (Kap. 1.4). Dem Betreiber soll das korrekte 

Anfeuern und Betreiben der Feuerung erklärt werden.  

 In der Regel wird bei häufig benutzen Einzelraumfeuerungen (jährlicher Verbrauch von mehr als 1 Ster 

Holz) alle zwei Jahre (gleichzeitig mit den Kaminfeger-Arbeiten) eine visuelle Kontrolle durchgeführt. Die 

Kontrolle erfolgt gemäss dem Ausbildungsmodul des SKMV (VK1). Die Durchführung von visuellen 

Kontrollen an handbeschickten Holzfeuerungen erfordert eine hohe Sozialkompetenz. Für die einheit-

liche, korrekte und vollständige Kontrolle ist beispielsweise nach dem „Muster-Rapportformular» von 

«Kaminfeger Schweiz» vorzugehen. 

 Bei selten genutzten Anlagen soll eine angepasste Holzfeuerungskontrolle in der Regel alle vier Jahre 

durchgeführt werden und wenn möglich mit anderen Kontroll- oder Reinigungsarbeiten des Kaminfegers 

verbunden werden. 

2.2 BESCHWERDEN ODER KLAGEN 

Im Falle von Beschwerden oder bei Klagefällen bei Einzelraumfeuerungen steht das Sicherstellen des korrekten 

Betriebs der Anlage im Vordergrund. Empfohlen ist ein dreistufiges Vorgehen: 

1. Holzfeuerungskontrolle und Beratungsgespräch: Kontrolle des Brennstoffs, der Feuerung (z.B. Zustand der 

Heiztürdichtungen) und der Asche. Gemeinsam mit dem Betreiber gemäss Bedienungsanleitung die Anlage 

anfeuern. Auf wichtige Aspekte wie Holzmenge, Stückung, Holzfeuchte, Aufschichten des Holzes, richtiges 

Anzünden, korrekte Regelung der Luftzufuhr etc. hinweisen. 

Sofern es sich um eine Anlage handelt, die periodisch kontrolliert wird, bei der bereits eine Beratung des 

Betreibers stattgefunden hat und bei der keine offensichtlichen Mängel erkennbar sind, kann unmittelbar 

Schritt 2 eingeleitet werden. 

2. Orientierende Messung CO: Die Anlage wird vom Betreiber eingeheizt. Die Messung umfasst alle Phasen 

des Abbrands. Dem Betreiber soll aufgezeigt werden, wie sich die Handhabung der Feuerung auf die Emis-

sionen auswirkt und wie er den Betrieb verbessern kann. Die Beratungsmessung soll auch technische Män-

gel aufzeigen (z.B. Ersatzbedarf defekter Dichtungen und anderer Bauteile, zu kurze Abgasanlage, ungenü-

gende Verbrennungsluftzufuhr). 

Der Betreiber wird aufgefordert, allfällige entdeckte Mängel zu beheben und den Betrieb zu verbessern. Ist 

kein Optimierungspotenzial erkennbar (Verwendung idealen Brennholzes, korrektes Anzünden, korrekte 

Luftzufuhrregelung, keine technischen Mängel) und liegt die Messung nach Abzug der Unsicherheit über 

dem Grenzwert, kann unmittelbar Schritt 3 eingeleitet werden. 

3. CO- und PM-Messung: Die Anlage wird vom Betreiber eingeheizt. Die Messung erfolgt gemäss Messemp-

fehlung. Wird einer der Grenzwerte nach Abzug der Unsicherheit nicht eingehalten, können Sanierungs-

massnahmen eingeleitet werden. 
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In Ergänzung können folgende Beurteilungsmethoden eingesetzt werden: 

 Nachweis von Brennstoffmissbrauch: Aschenanalyse (www.laburk.ch/ oder www.alt.gr.ch)  

 CO- Langzeitmessung: Messung und Beurteilung gemäss Beurteilung von Automatischen Holzfeuerun-

gen mittels Langzeitmessungen im Praxisbetrieb 

3 DATENABLAGE 

Für die Datenablage sollen folgende Kennzahlen festgehalten werden: 
 Anlage: Fabrikat und Typ 
 Baujahr 
 Leistung 
 Kategorie des Holzbrennstoffs 
 Beschickung (manuell/ automatisch) 
 Art der Abluftreinigung (Feinstaubabscheider) 
 Wärmespeicher, ja/nein und Volumen 
 Angaben/ Daten von allen Sichtkontrollen 
 Messdaten: O2, CO, Feststoffe, Abgastemperatur, Beurteilung Brennstoffqualität 
 Bei Neuanlagen: Konformitätsnachweis oder eine gleichwertige Leistungserklärung, Geräteschild-Nr. 

 
 

4 WEITERE HINWEISE 

Die LRV kennt in Anhang 5 Ziffer 31 folgende Kategorien von Holzbrennstoffen: 

 

Absatz 1  Als Holzbrennstoffe gelten: 

Bst. a Naturbelassenes stückiges Holz  

einschliesslich anhaftender Rinde, insbesondere Scheitholz, Holzbriketts, Reisig und Zapfen 

sowie durch mechanische Bearbeitung entstandene Abschnitte aus Massivholz 

Bst. b Naturbelassenes nichtstückiges Holz, 

insbesondere Holzpellets, Hackschnitzel, Späne, Sägemehl, Schleifstaub und Rinde 

Bst. c 

 

Restholz  

aus der holzverarbeitenden Industrie und dem holzverarbeitenden Gewerbe, soweit das Holz 

bemalt, beschichtet, verleimt oder in ähnlicher Weise behandelt ist; davon ausgenommen ist 

Holz, das druckimprägniert ist oder Beschichtungen aus halogenorganischen Verbindungen 

enthält 

Bst. d Ziff. 1 Unbehandeltes Altholz  

in Form von Zaunpfählen, Bohnenstangen und weiteren Gegenständen aus Massivholz, die 

im Garten oder in der Landwirtschaft eingesetzt wurden 

Bst. d Ziff. 2 Unbehandeltes Altholz  

in Form von Einwegpaletten aus Massivholz 

  

http://www.laburk.ch/
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/alt/Seiten/start.aspx
https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/news-und-medien/publikationen/_jcr_content/par/externalcontent.external.exturl.pdf/aHR0cHM6Ly9wdWJkYi5iZmUuYWRtaW4uY2gvZGUvcHVibGljYX/Rpb24vZG93bmxvYWQvODM5Mi5wZGY=.pdf
https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/news-und-medien/publikationen/_jcr_content/par/externalcontent.external.exturl.pdf/aHR0cHM6Ly9wdWJkYi5iZmUuYWRtaW4uY2gvZGUvcHVibGljYX/Rpb24vZG93bmxvYWQvODM5Mi5wZGY=.pdf
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Absatz 2  Nicht als Holzbrennstoffe gelten: 

Bst. a Altholz  

aus Gebäudeabbrüchen, Umbauten oder Renovationen, Restholz von Baustellen, alte 

Holzmöbel und Altholz aus Verpackungen, einschliesslich Paletten mit Ausnahme der 

Einwegpaletten nach Absatz 1 Buchstabe d Ziffer 2 sowie Gemische davon mit Holzbrenn-

stoffen nach Absatz; 1 

Bst. b alle übrigen Stoffe aus Holz ("problematische Holzabfälle") wie 

1 Altholz oder Holzabfälle, die mit Holzschutzmitteln nach einem Druckverfahren 

imprägniert wurden oder Beschichtungen aus halogenorganischen oder bleihaltigen 

Verbindungen aufweisen, 

2 mit Holzschutzmitteln wie Pentachlorphenol intensiv behandelte Holzabfälle oder Altholz, 

3 Gemische von solchen Abfällen mit Holzbrennstoffen nach Absatz 1 oder Altholz nach 

Buchstabe a. 

 

Zulassungen der verschiedenen Brennstoffkategorien für die typischen Holzfeuerungen: 

 

 Brennstoffeinteilung nach Anhang 5 Ziffer 31 LRV 

Zugelassene Holzfeuerungen Absatz 1   Absatz 2 

nach Anhang 3 Ziffer 52 LRV Bst. a Bst. b Bst. c Bst. d1 Bst. d2 Bst. a Bst. b 

Holzfeuerungen je nach Zuständigkeit (teilweise) im Kompetenzbereich der Gemeinden 

handbeschickt bis 70 kWFWL  – –  – – – 

automatisch beschickt bis70 kWFWL   –  – – – 

Restholzfeuerungen 40 bis70 kWFWL      – – 

Holzfeuerungen im Kompetenzbereich des Kantons 

Alle > 70 kWFWL mit Messpflicht (VDI)      – – 

Nichtholzfeuerungen 

Altholzfeuerungen       – 

KVA, Sonderabfallverbrennung        

 

erlaubt verboten 

 


